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Hallenregeln

1. Mit Seil darf nur geklettert werden, wenn die Sicherungs- und

Knotentechnik bekannt ist.

2. Beim Klettern müssen alle Zwischensicherungen/Umlenker eingehängt

werden.

3. Außer an der Boulderwand darf nur mit Seilsicherung geklettert werden.

Quergänge in der Kletterhalle sind erlaubt, sofern andere Kletterer nicht

behindert werden und mit den Händen nicht höher als 2 Meter gequert

wird.

4. Zum Sichern und Einbinden dürfen nur Knoten und Sicherungsgeräte

verwendet werden, die dem allgemein anerkannten Stand der

Sicherungstechnik entsprechen.

5. Es darf nur einwandfreies, den UIAA Prüfanforderungen genügendes

Material verwendet werden.

6. Die Sicherungsperson muss stehen.

7. Beim Klettern ist darauf zu achten, das es nicht zu Pendelstürzen kommt.

8. Tritte, Griffe, und Haken dürfen weder neu angebracht noch beseitigt

werden. Beschädigungen, lose oder wacklige Griffe/Tritte sind zu melden,

gegebenenfalls kann man diese mit dem aushängenden Imbuß-Schlüssel

selber festziehen.

9. Die Lampen dürfen nicht berührt werden.

10. Die Verwendung von offenem Magnesia ist verboten.

11.  Wer gegen die Hallenregeln verstößt, kann von der Benutzung der

Kletteranlage ausgeschlossen werden.


